
Gemeinde Kappelrodeck 
 

Satzung 
über die Erlaubnis und Gebühren für die  
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

 
Aufgrund von § 8 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung 
vom 19. April 1994 (BGBl I S. 854) und der §§ 16, 17 und 19 
des Straßengesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
11. Mai 1992 (GBl S. 330, ber. S. 683), § 2 des Kommunalabga-
bengesetzes und § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am  
09.11.98 folgende Satzung beschlossen, geändert durch Satzung 
vom 23.07.2001: 
 
 

§ 1 Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Die Satzung gilt für alle Sondernutzungen an Gemeindestra-
ßen, sowie für die Ortsdurchfahrten der Landes- und der Kreis-
straßen, soweit der Träger der Baulast die Gemeinde Kappelro-
deck ist. 
 
(2) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Satzung sind Straßen, 
Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 
 
 

§ 2 Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 
 
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus 
(Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis. Eine Sondernutzung ist 
erst zulässig, wenn eine Erlaubnis dazu erteilt ist. Auf die 
Erteilung der Sondernutzungserlaubnis besteht kein Rechtsan-
spruch. Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn dies aus sach-
lichen Gründen geboten ist, insbesondere wenn der Gemeinge-
brauch oder überwiegend schutzwürdige Belange von Anliegern 
durch die Sondernutzung unangemessen beeinträchtigt würden. 
 
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt 
und mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Der Erlaub-
nisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, daß 
sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den an-
erkannten Regeln der Technik genügen. Eine auf Zeit erteilte 
Erlaubnis kann vor Ablauf der Zeit aus Gründen des öffentli-
chen Interesses, insbesondere, wenn dies für die Sicherheit 
oder Ordnung des Verkehrs oder zum Schutze der Straße erfor-
derlich ist, widerrufen werden. Ein Widerruf ist auch möglich, 
wenn gegen Auflagen und Nebenbestimmungen der Sondernutzungs-
erlaubnis erheblich verstoßen wird. 
 
(3) Der Inhaber der Erlaubnis hat bei Widerruf der Erlaubnis 
oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße keinen 



Ersatzanspruch. 
 
 

§ 3 Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen im Rahmen der Gemeinverträglich-
keit und der üblichen Verkehrsanschauung: 
 
1. in den Straßenraum hineinragende Gebäudesockel, Gesimse, 

Treppen, Fensterbänke, Balkone, Erker, Vordächer, (Marki-
sen), soweit sie baurechtlich genehmigt bzw. angezeigt  
sind; 

2. in den Straßenraum hineinragende Warenautomaten und Wer-
beträger, soweit sie baurechtlich genehmigt bzw. ange-
zeigt sind; 

3. Veranstaltungen von Vereinen und anderen Darbietern aus  
besonderen Anlässen (Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage  
o.ä.); 

4. Straßenschmuck o.ä. aus Anlaß kirchlicher Festlichkeiten; 
5. Briefkastenanlagen und ähnliche Einrichtungen der Deut-

schen Bundespost; 
6. Sondernutzungen für Bauarbeiten an Straßen oder öffentli-

chen Ver- und Entsorgungsleitungen, die durch die Gemein-
de, die Versorgungsunternehmen oder deren Auftragnehmer 
ausgeübt werden. 

 
(2) Die nach Absatz 1 von der Erlaubnis freigestellten Sonder-
nutzungen können gebührenfrei in Anspruch genommen werden. 
 
(3) Diese erlaubnisfreien Sondernutzungen können untersagt o-
der eingeschränkt werden, wenn Belange des Verkehrs dies vor-
übergehend oder auf Dauer fordern. 
 
(4) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine 
Erlaubnis für eine übermäßige Straßenbenutzung erforderlich 
oder dient die Benutzung einer Anlage, für die eine Baugeneh-
migung erforderlich ist, so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 
2. Die hierfür zuständige Behörde hat vor ihrer Entscheidung 
die sonst für die Sondernutzungserlaubnis zuständige Behörde 
zu hören und die von ihr geforderten Bedingungen, Auflagen und 
Sondernutzungsgebühren dem Antragsteller in der Erlaubnis oder 
Genehmigung aufzuerlegen, soweit der Träger der Straßenbaulast 
eine Gemeinde oder ein Landkreis ist. 
 
 

§ 4 Antragstellung 
 
(1) Anträge auf die Erteilung einer Erlaubnis sind mit Angabe 
über Art und Dauer der Sondernutzung rechtzeitig bei der Ge-
meinde Kappelrodeck zu stellen. Die Gemeinde kann dazu Erläu-
terungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst 
geeigneter Weise verlangen. 
 



§ 5 Sondernutzungsgebühren 
 
(1) Für die Sondernutzung werden Gebühren nach Art und Ausmaß 
der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch, und nach 
wirtschaftlichem Interesse der Gebührenschuldner erhoben. Das 
Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
(2) Die Gebühren werden bei Sondernutzungen, die für ein Jahr 
und länger bewilligt werden, in Jahresbeträgen, im übrigen in 
Monats-, Wochen- oder Tagesbeträgen festgesetzt. Soweit die 
Gebühr nach dem Gebührenrahmen für die Tagesgebühren im Ein-
zelfall den Wochengebührenrahmen überschreitet, bestimmt sich 
der Gebührenrahmen nach der Wochengebühr. Entsprechendes gilt 
für die Überschreitung des Wochen-, Monats- und Jahresgebüh-
renrahmens. 
 
(3) Bei Sondernutzungen, die für länger als 1 Jahr bewilligt 
werden und im Laufe des Rechnungsjahres beginnen oder enden, 
ist für jeden angegangenen Monat 1/12 der Jahresgebühr zu ent-
richten. 
 
(4) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, wenn 
die Sondernutzung 
 
- überwiegend in öffentlichem Interesse liegt, 
- ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dient, 
- kurzfristig (einen Tag) ohne Behinderung des Verkehrs in  
Anspruch genommen wird. 
 
(5) Für die öffentlichen Marktveranstaltungen (Jahrmärkte, Wo-
chenmärkte) gelten die besonderen Bestimmungen der Markt-
gebührensatzungen in den jeweils geltenden Fassungen. 
 
 

§ 6 Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit  
der Sondernutzungsgebühr 

 
(1) Die Gebühren entstehen mit der Erteilung der Erlaubnis o-
der Genehmigung, bei unbefugter Benutzung mit dem Beginn der 
Nutzung. Bei Erlaubnissen, die für mehrere Jahre erteilt wer-
den, mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres. 
 
(2) Die Gebühren werden von der Behörde festgesetzt, die die 
Sondernutzungserlaubnis erteilt. 
 
(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe der Gebührenfest-
setzung an den Gebührenschuldner fällig. Bei Gebühren, die in 
einem Jahresbetrag festgesetzt sind, wird der auf das laufende 
Kalenderjahr entfallende Betrag entsprechend der Bestimmung in 
Satz 1, die folgenden Jahresbeträge mit Beginn eines jeden Ka-
lenderjahres ohne nochmalige Bekanntgabe fällig. 
 
 



§ 7 Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist: 
 
1. der Antragsteller 
2. der Sondernutzungsberechtigte 
3. wer die Gebührenschuld durch schriftliche Erklärung  ü-

bernommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen  
kraft Gesetz haftet oder 

4. wer ohne Erlaubnis bzw. Berechtigung eine Sondernutzung  
ausübt. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 8 Gebührenerstattung 
 
Wird die Sondernutzung aufgegeben oder die Erlaubnis oder Ge-
nehmigung widerrufen, so werden auf Antrag die im voraus ent-
richteten Gebühren abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 
25,00 EUR anteilig erstattet. Der zu erstattende Betrag bemißt 
sich nach dem Teil der Gebühr, der auf den Zeitraum entfällt, 
um den die Sondernutzung vorzeitig endet. Hierbei werden je-
doch angefangene Monate und Wochen nicht berücksichtigt. Be-
träge unter 10,00 EUR werden nicht erstattet. Der Erstattungs-
antrag ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Nichtaus-
übung bzw. Beendigung der Sondernutzung zu stellen. 
 
 

§ 9 Anwendung des Kommunalabgabengesetzes 
 
Auf die Sondernutzungsgebühren werden, soweit diese Satzung 
und gesetzliche Vorschriften nichts anderes bestimmen, die 
nach dem Kommunalabgabegesetz für die Benutzungsgebühren gel-
tenden Vorschriften entsprechend angewandt. 
 
 

§ 10 Übergangsvorschriften 
 
Soweit bei Inkrafttreten des Straßengesetzes Baden-Württemberg 
bestehenden Rechte und Befugnisse zur Benutzung von Straßen 
über den Gemeingebrauch hinaus nach § 57 Absatz 1 bis 3 Stra-
ßengesetz als Sondernutzungen gelten, werden von Inkrafttreten 
dieser Satzung an Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 
 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
77876 Kappelrodeck, den 09.11.98 
 



Bürgermeister 



Anlage zur Sondernutzungssatzung vom 09.11.1998  
 

Gebührenverzeichnis 
 
 Gebühren/EUR 
 
Anbieten von Leistungen und andere  
gewerbliche Zwecke 
 
1. Verkaufs- und Imbißstände tägl.  5 -  25 
 monatl. 15 - 100 
 
2. sonst. Straßenverkauf tägl. 5 -  25 
 monatl. 10 - 100 
 
3. Warenauslagen, Schaukästen und 
   Automaten, sofern sie mehr als  
   30 cm in den Straßenraum ragen 
   oder sich freistehend im Straßen- 
   raum befinden mtl. 5 -  25 
 jährl. 10 -  60 
 
4. Warenauslagen mit Verkaufstätig- mtl. 5 -  15 
   keit jährl. 7,50 -  75 
 
5. Tische und Sitzgelegenheiten vor 
   Gaststätten u. ä. 
   je angefangener qm Grundfläche mtl. 2,50 -   5 
 jährl. 5 -  25 
 
6. Sonstige Benutzung der Straße   
   zu gewerblichen Zwecken tägl. 2,50 -  25 
 mtl. 5 -  75 
 jährl. 7,50 - 150 
 
Gebührenfrei sind 
 
a) Werbeanlagen, die lediglich den Luftraum über der Straße  
oder den Gehweg beanspruchen (z. B. an Hauswänden angebrachte 
Reklameuhren, Schilder und Tafeln). 
 
b) Hinweisschilder auf und zu Veranstaltungen von gemeinnützi-
gen Interessen und 
 
c) Informationsstände politischer Gruppierungen und solche,  
die dem allgemeinen Interesse (gemeinnützig) dienen. 


